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TEIL I 

 
Am 31. Mai 2020 – mitten in den aufgewühlten Zeiten der Corona-Krise – veröffentlichte das 

Bundesfamilienministerium einen von der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommenen 

„Zwischenbericht zum Prostituiertenschutzgesetz“. Laut Bundesregierung sind die mit dem 

„Zwischenbericht“ vorgelegten Daten „belastbar und solide“. Sie ließen erkennen, dass der mit 

dem Prostituiertenschutzgesetz intendierte Schutzzweck erreichen werde. Ein kritischer Blick 

in den „Zwischenbericht“ zeigt jedoch: Er ist rundum misslungen und aufgrund durchgängiger 

Intransparenz eine einzige Zumutung. Kein Wunder, dass die Bundesregierung alles daran 

setzte, diesen Bericht nicht an die große Glocke zu hängen. Doña Carmen e.V. legt dazu die 

nachfolgende Stellungnahme vor. Auch wenn gegenwärtig die Auseinandersetzung mit den 

verheerenden Folgen der Corona-Politik im Vordergrund steht, sollte die Auseinandersetzung 

um das repressive Prostituiertenschutzgesetz deswegen nicht vertagt oder gar aufgegeben 

werden. 
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Einleitung: An den Erwartungen der Öffentlichkeit vorbei  
 

 

 

Am 31. Mai 2020 – mitten in den aufgewühlten Zeiten der Corona-Krise – veröffentlichte das 

Bundesfamilienministerium einen von der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommenen 

„Zwischenbericht zum Prostituiertenschutzgesetz“.1 Laut Bundesregierung seien die mit 

diesem „Zwischenbericht vorgelegten Daten „belastbar und solide“2 und ließen erkennen, 

dass das Prostituiertenschutzgesetz den mit ihm intendierten Schutzzweck erreichen werde.3  

Doch ein kritischer Blick in den „Zwischenbericht“ zeigt: Er ist rundum misslungen und 

aufgrund durchgängiger Intransparenz eine einzige Zumutung. Kein Wunder, dass die 

Bundesregierung alles dafür tat, diesen Bericht nicht an die große Glocke zu hängen.  

 

Bedauerlicherweise ist nicht erkennbar, dass die Fachöffentlichkeit, die den Mangel 

verlässlicher empirischer Daten zum bundesdeutschen Prostitutionsgewerbe stets moniert, 

sich kritisch mit dem vorliegenden „Zwischenbericht“ befasst und die darin präsentierten 

Daten und Aussagen auf ihre Seriosität prüft. 

 

Auch die Bundesregierung unterlässt alles, was den komatösen Zustand eines allseitigen 

Desinteresses in Frage stellen könnte. Das wäre zweifellos anders, hätte der vorgelegte 

„Zwischenbericht“ handfeste Hinweise für den Erfolg des Prostituiertenschutzgesetzes 

vorzuweisen. Davon kann aber trotz anderslautender Bekundungen nicht die Rede sein. So 

scheint sich die allenthalben vorherrschende politische Lethargie hinsichtlich der überfälligen 

Bilanzierung des Prostituiertenschutzgesetzes schon deshalb fortzusetzen, weil viele der 

Ansicht sind, man müsse erst die für 2025 vorgesehene Evaluation des Gesetzes abwarten.  

 

Die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit dem von der Bundesregierung vorgelegten 

„Zwischenbericht zum Prostituiertenschutzgesetz“ wird damit jedoch sträflich verkannt. Durch 

einen ausgeprägten Hang zu Intransparenz und Geheimniskrämerei dokumentiert dieser 

Bericht nicht nur das Elend der bundesdeutschen Prostitutions-Statistik, sondern gibt 

zugleich wertvolle Hinweise darauf, was im Zusammenhang der Umsetzung des Gesetzes 

der Öffentlichkeit vorenthalten werden soll. 

 

Zur Erinnerung: Nicht dem Text des Prostituiertenschutzgesetzes, wohl aber seiner 

Begründung lässt sich entnehmen, dass unabhängig von der für 2025 vorgesehenen 

Evaluation bereits zwei Jahre nach Inkrafttreten des ProstSchG ein erster Zwischenbericht 

zu dessen Umsetzung vorgesehen war: 
 

 „Eine Evaluation der Gesetzesfolgen durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

 Frauen und Jugend ist gesetzlich vorgesehen. Sie soll fünf Jahre nach Inkrafttreten einsetzen. 

 Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird bereits zwei Jahre 

 nach Inkrafttreten des Gesetzes einen ersten Zwischenbericht auf Grundlage der bis zu 

 diesem Zeitpunkt durch die eingeführte Bundesstatistik erhobenen und verfügbaren Daten 

 vorlegen.“4 

 

                                                           
1 vgl.: https://www.bmfsfj.de/blob/156998/bfc0e8295e1bcc04b08159e32e95281f/zwischenbericht-zum-
prostituiertenschutzgesetz-data.pdf 
2 Zwischenbericht, S. 37 
3 Zwischenbericht, S. 35 
4 Entwurf eines Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes, Drucksache 18/8556, 2016, S. 58, 102, 
vgl.: https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/085/1808556.pdf 

https://www.bmfsfj.de/blob/156998/bfc0e8295e1bcc04b08159e32e95281f/zwischenbericht-zum-prostituiertenschutzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/156998/bfc0e8295e1bcc04b08159e32e95281f/zwischenbericht-zum-prostituiertenschutzgesetz-data.pdf
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Hier liegt bereits das erste Ärgernis: Der Bericht erschien erwartungsgemäß nicht – wie 

eigentlich vorgesehen – im Juli 2019, sondern erst Anfang Juni 2020, also mit nahezu einem 

Jahr Verspätung. Und ein weiteres Ärgernis: Der Bericht stützt sich ausschließlich auf die 

Bundesstatistik zu den ersten beiden Jahren 2017 und 2018, die obendrein schwer 

miteinander vergleichbar sind. Da der Bericht ohnehin verspätet vorgelegt wurde, hätte er 

problemlos auch die Daten für 2019 miteinbeziehen können, die das Bundesstatistikamt am 

30.7.2020 veröffentlichte5. Zwei Monate zusätzliche Wartezeit hätten die Öffentlichkeit wohl 

nicht über Gebühr auf die Folter gespannt. Doch das federführende 

Bundesfamilienministerium setzte ganz auf informationellen Minimalismus. Aber warum? 

 

Die Erwartungshaltung der (Fach)Öffentlichkeit war jedenfalls eine völlig andere – und damit 

sind wir beim dritten Ärgernis: Bereits im Mai 2019 erklärte die NRW-Landesregierung, man 

wolle sich zusammen mit dem Bundesland Schleswig-Holstein dafür einsetzen,  
 

 „dass der für 2019 angekündigte Zwischenbericht des Bundes zum ProstG um erste 

 Erfahrungen und Erkenntnisse über die Wirkungseise des Gesetzes aus den Ländern 

 erweitert wird.“6  

 

Das sei erforderlich, „um erkennbaren Fehlentwicklungen frühzeitig entgegenwirken zu 

können“. (ebenda) In diesem Sinne war schließlich auch die Beschlusslage der im Juni 2019 

tagenden 29. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen.7  

 

Doch das Bundesfamilienministerium scherte sich darum herzlich wenig und veröffentlichte 

Mitte 2020 einen Bericht, der auf statistischen Daten basierte, die der Öffentlichkeit bereits 

seit spätestens 2019 bekannt waren. Wer wollte sich angesichts dieser Umstände die 

Lektüre des Berichts ernsthaft antun?8  

 

Sollte man also den „Zwischenbericht“ nicht besser kommentarlos beiseitelegen und in die 

Tonne kloppen? Keineswegs. Gerade die beharrliche Informationsverweigerung, die den 

                                                           
5 vgl. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/07/PD20_286_228.html 
6 „Sachstandbericht zur Umsetzung des Prostitutionsschutzgesetzes in Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf das 
Mitführen der Anmeldebescheinigung“, in: 20. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 
Donnerstag, 9. 5.2019, vgl.: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/ 
Dokument/MMV17-2008.pdf 
7 „Erste Erfahrungen zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) einbeziehen: Prostituierte 
schützen, Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen“, in: Beschlüsse und Entschließungen der 29. Konferenz der 
Gleichstellungs-und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder, 21.06.2019, 
S. 55, vgl.: https://www.gleichstellungsministerkonferenz.de/documents/beschluesse-und-entschliessungen-
der-29-gfmk-mit-bildnachweis_15724219891_1578566568.pdf 
8 Den christlichen Prostitutionsgegnern von SOLWODI schien vor dem Hintergrund einer als zu gering 
empfundenen Zahl von Sexarbeiter-Zwangsregistrierungen die Bewertung ohnehin festzustehen: 
„Zwischenbericht des Bundesfrauenministeriums belegt Wirkungslosigkeit des Prostituiertenschutzgesetzes“. 
(vgl. „Deutschland braucht ein Sexkaufverbot“, 20.7.2020, https://www.solwodi.de/news/1/586055/ 
nachrichten/%E2%80%9Edeutschland-braucht-ein-sexkaufverbot%E2%80%9C-zwischenbericht-des-
bundesfrauenministeriums-belegt-wirkungslosigkeit-des-prostituiertenschutzgesetzes.html). Dem freilich ist zu 
widersprechen: Erstens ist das Gesetz alles andere als „wirkungslos“, es wirkt erwartungsgemäß nur nicht im 
Sinne des vorgeblichen „Schutzes“. Und zweitens reicht die im Zwischenbericht präsentierte Mini-Datenbasis 
beileibe nicht, um über die „Wirksamkeit“ oder „Wirkungslosigkeit“ des Prostituiertenschutzgesetzes 
abschließend befinden zu können. Dessen ist sich die Regierung bewusst: „Eine Auswertung der Auswirkung 
dieses Gesetzes ist zum jetzigen Zeitpunkt und allein auf Grundlage der verfügbaren beschränkt aussagefähigen 
statistischen Daten nicht möglich.“ (Zwischenbericht, S. 40) 
 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/%20Dokument/MMV17-2008.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/%20Dokument/MMV17-2008.pdf
https://www.gleichstellungsministerkonferenz.de/documents/beschluesse-und-entschliessungen-der-29-gfmk-mit-bildnachweis_15724219891_1578566568.pdf
https://www.gleichstellungsministerkonferenz.de/documents/beschluesse-und-entschliessungen-der-29-gfmk-mit-bildnachweis_15724219891_1578566568.pdf
https://www.solwodi.de/news/1/586055/%20nachrichten/%E2%80%9Edeutschland-braucht-ein-sexkaufverbot%E2%80%9C-zwischenbericht-des-bundesfrauenministeriums-belegt-wirkungslosigkeit-des-prostituiertenschutzgesetzes.html
https://www.solwodi.de/news/1/586055/%20nachrichten/%E2%80%9Edeutschland-braucht-ein-sexkaufverbot%E2%80%9C-zwischenbericht-des-bundesfrauenministeriums-belegt-wirkungslosigkeit-des-prostituiertenschutzgesetzes.html
https://www.solwodi.de/news/1/586055/%20nachrichten/%E2%80%9Edeutschland-braucht-ein-sexkaufverbot%E2%80%9C-zwischenbericht-des-bundesfrauenministeriums-belegt-wirkungslosigkeit-des-prostituiertenschutzgesetzes.html
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Zwischenbericht des Bundesfamilienministeriums kennzeichnet, gewährt aufschlussreiche 

Einblicke in den aktuell herrschenden Umgang mit Prostitution.  

 

Die Fragen, die zu klären sind, lauten: Worüber informiert der Zwischenbericht und worüber 

eigentlich nicht? Welche Gründe sind für das Zurückhalten von Informationen maßgeblich? 

Was wird mit dem Vorenthalten von Informationen eigentlich bezweckt? 

 

I.  
Trickserei, Vertuschung, Desinformation:  
Prostitutions-Statistik als System der Intransparenz 

 

 

Das eingangs erwähnte Misstrauen gegenüber einem „Zwischenbericht“ der 

Bundesregierung, der ausschließlich auf einer kommentierten Wiedergabe der amtlichen 

Prostituierten-Statistik basiert, ist zweifellos berechtigt. Doch wurde dieses Misstrauen weder 

klar formuliert, noch sachlich begründet. Stattdessen bat man untertänigst um eine 

„erweiterte Berichterstattung“, was die Bundesregierung selbstherrlich ignorierte. 

 
 „Dieser Zwischenbericht basiert ausschließlich auf den durch das Statistische Bundesamt für 

 die Jahre 2017 und 2018 veröffentlichten behördlichen Daten zum ProstSchG… Sie liefern 

 jedoch nur einen Informationsausschnitt über die legale Prostitution in Deutschland unter 

 der Anwendung des ProstSchG. Das Dunkelfeld beleuchten sie nicht.“9 

 

Obwohl es sich bei dem um ein Jahr zu spät veröffentlichten und zudem inhaltlich dürftigen 

„Zwischenbericht“ der Bundesregierung damit um eine politische Provokation handelt, sind 

von den Befürworter*innen einer „erweiterten Berichterstattung“ seitdem weder Murren noch 

Beschwerden zu vernehmen. Alles deutet darauf hin, dass das im Wunsch nach einer 

„erweiterten Berichterstattung“ zum Ausdruck kommende Aufbegehren nicht viel mehr als ein 

Dampf-Ablassen war.  

 

Ob CDU/CSU/SPD, GRÜNE, LINKE oder selbst ernannte Berufsverbände von 

Sexarbeiter*innen: Niemand im politischen Raum scheint willens, die eigentlich politischen 

Ursachen der in ihrer Aussagekraft erheblich eingeschränkten Bundesstatistik zu Prostitution 

klar zu benennen und ernsthaft in Frage zu stellen. Dabei wäre das dringend erforderlich.  

 

(1) Zum Ursprung statistischer Intransparenz hinsichtlich Prostitution 
 

Die seit 2017 auf Grundlage der Prostitutions-Statistikverordnung erfolgende Datensammelei 

ist ein Kind der flächendeckenden, staatlichen Repression, die dem Prostitutionsgewerbe 

unter dem Regime des Prostituiertenschutzgesetzes zuteilwird. Es gehört nicht viel 

historische Bildung dazu, um zu wissen, dass eine Reglementierung von Sexarbeit mittels 

berufsgruppenspezifischer Zwangsregistrierung stets einhergeht mit der Herausbildung einer 

so genannten „heimlichen Prostitution“. Die staatlich veranlasste, diskriminierende 

Sonderbehandlung und Rechtlosstellung einer ganzen Berufsgruppe hat schon immer die 

Illegalisierung eines Teils der in der Prostitution Tätigen zur Folge gehabt. Es handelt sich 

                                                           
9 Zwischenbericht S. 37; Die Bundesregierung weckt mit solchen Ausführungen den Eindruck, 
Informationseinschränkungen des Zwischenberichts seien ausschließlich oder überwiegend der Ausblendung 
eines „illegalen Dunkelfelds“ geschuldet. Fakt aber ist, dass auch die verbleibenden Angaben zum „Hellfeld der 
legalen Prostitution“ mittels allerlei statistischer Verfahren und selektiver Veröffentlichungspraktiken nur 
eingeschränkt zur Verfügung stehen. 
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also um ein durch staatliches Handeln geschaffenes „Dunkelfeld“, das von der offiziellen 

Statistik erwartungsgemäß nicht erfasst wird. 

 

Für die vom Prostituiertenschutzgesetz ausgehende Abdrängung in die Illegalität gibt es 

zahlreiche empirische Belege und eindeutige Hinweise. Allein schon die erhebliche Differenz 

zwischen der Zahl von mutmaßlich 200.00 Sexarbeiter*innen und den zum Jahresende 

erfassten Stichtagszahlen registrierter Sexarbeiter*innen muss – auch wenn man die 

Ausgangszahl für maßlos übertrieben hält – zu denken geben. Auch auf kommunaler Ebene 

ist seit Einführung des Gesetzes ein erheblicher Verdrängungsprozess zu verzeichnen, der 

sowohl Sexarbeiter*innen als auch Prostitutionsbetriebe betrifft.10 

 

Diese staatlich veranlasste, politisch geduldete und offenkundig gewollte Verdrängung 

bedeutet jedoch nicht, dass alle Verdrängten sich fortan in einem „Dunkelfeld“ tummeln und 

ihrer Tätigkeit nun unbeschwert im „Illegalen“ nachgehen. Die Realität ist vielmehr, dass 

viele Betroffene aus ganz unterschiedlichen Erwägungen das Handtuch werfen. Genau das 

entspricht dem politischen Kalkül der Herrschenden, die strategisch auf einen Abbau des 

Angebots sexueller Dienstleistungen setzen. 

 

Es steht der amtlichen Prostitutions-Statistik auf der Stirn geschrieben, dass die ihr 

innewohnende und das Misstrauen nährende Intransparenz ein legitimes Kind der 

Repression ist. Die viel beklagte Intransparenz, die gemeinhin dem Prostitutionsgewerbe 

zugeschrieben und angelastet wird, findet sich – wovon der „Zwischenbericht“ des 

Bundesfamilienministeriums zeugt – vor allem in der staatlich verantworteten 

Berichterstattung über Prostitution. Diese aber steht und fällt mit der Repression infolge 

diskriminierender rechtlicher Sonderbehandlung des Prostitutionsgewerbes. Diese simple 

Grundeinsicht aber übergehen die zaghaften Zweifler an der Aussagekraft der amtlichen 

Prostitutions-Statistik.  

 

(2) Zwischenbericht befördert seltsame statistische Methodik ans Tageslicht 

 

Da sich der „Zwischenbericht zum Prostituiertenschutzgesetz“ erklärtermaßen nur auf die 

kommentierte Wiedergabe bereits bekannter statistischer Daten aus den Jahren 2017 und 

2018 beschränkt will, stellt sich naturgemäß die Frage, ob dessen Lektüre überhaupt neue 

Erkenntnisse verspricht und lohnenswert ist. 

 

Aller anfänglichen Skepsis zum Trotz ist diese Frage gleichwohl zu bejahen. Selbst für 

diejenigen, die die bisherigen Ergebnisse der bundesdeutschen Prostitutions-Statistik 

einigermaßen aufmerksam verfolgt haben, fördert der Zwischenbericht eine Reihe 

ausgesprochen merkwürdiger und sonderbarer Dinge ans Licht, dass man sich nur die 

Augen reibt.  

 

 

                                                           
10 Dazu hier nur beispielhaft: „Von den 30 Anträgen auf Betriebserlaubnis nach den neuen Vorgaben hat die 

Stadt bislang nur drei Betrieben die entsprechende Erlaubnis erteilt. 19 Anträge wurden abgelehnt, weil die 

Etablissements die Auflagen nicht erfüllt haben. Neun Anträge sind von den Betreibern selbst wieder 

zurückgezogen worden. „Fünf weitere Anträge sind noch in Bearbeitung“, teilt Rathaus-Pressesprecher Michael 

Schmitz auf TV-Nachfrage mit. Selbst wenn diese fünf Betriebe sämtlich eine Erlaubnis erhalten,  blieben 

zusammen mit den drei bereits erteilten Betriebsgenehmigungen noch acht Etablissements in Trier übrig – von 

ursprünglich 30.“ zit. nach: „Sexarbeit: Warum Trierer Bordelle reihenweise dicht machen“, 5. 7. 2020, in:  

https://www.volksfreund.de/region/trier-trierer-land/neues-gesetz-bordelle-in-trier-machen-reihenweise-
dicht_aid-52031633?utm_source=pw&utm_medium=web&utm_ campaign=paid&label=546180#successLogin 

https://www.volksfreund.de/region/trier-trierer-land/neues-gesetz-bordelle-in-trier-machen-reihenweise-dicht_aid-52031633?utm_source=pw&utm_medium=web&utm_%20campaign=paid&label=546180#successLogin
https://www.volksfreund.de/region/trier-trierer-land/neues-gesetz-bordelle-in-trier-machen-reihenweise-dicht_aid-52031633?utm_source=pw&utm_medium=web&utm_%20campaign=paid&label=546180#successLogin
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Fünf Knackpunkte sind dabei besonders hervorzuheben: 

 

(1) Zwei Statistiken: Das Statistische Bundesamt führt zu Prostitution zwei unterschiedliche  

     Teilstatistiken:  
 

     (a) einmal die Statistik des laufenden Jahres (Teilstatistik 1), die unterschiedlichen  

          Verwaltungsvorgänge erfasst wie die Ausstellung, Ablehnung und Verlängerung von  

          Anmeldebescheinigungen zur Ausübung der Prostitutionstätigkeit bzw.  

          Genehmigungen und Versagungen von Prostitutions-Erlaubnissen etc.  
 

     (b) zum anderen eine davon getrennte Stichtags-Erhebung zum 31.12. (Teilstatistik 2)  

           hinsichtlich der zu diesem Termin vorliegenden „gültigen Anmeldebescheinigungen“  

           für die Ausübung von Prostitution bzw. der bis dahin vorliegenden „gültigen  

           Erlaubnisse“ von Prostitutionsgewerben.      
 

(2) Abgleich nicht möglich: Das Statistische Bundesamt behauptet, ein „Abgleich“ 

      zwischen den Daten beider Statistiken sei „nicht vollständig möglich“. 
 

(3) Selektive Veröffentlichungspraxis: Das Statistische Bundesamt entscheidet sich,   

     ausschließlich Daten der „Stichtags-Erhebung zum 31.12.“, nicht aber Daten der  

     „Statistik des laufenden Jahres“ zu veröffentlichen. 
 

(4) Beschränkte Aussagekraft: Die veröffentlichen Daten der zweiten Teilstatistik  

     („Stichtags-Erhebung“) haben in entscheidender Hinsicht keine Aussagekraft: Sie  

     ermöglichen keine „Abbildung des Anmeldegeschehens“ und informieren weder über die  

     Anzahl erteilter Anmeldebescheinigungen, noch über die Zahl diesbezüglicher  

     Verlängerungen bzw. Ablehnungen. Gleiches gilt für die veröffentlichte Statistik zu  

     konzessionierten Prostitutionsgewerben. 
 

(5) Nachträgliches Eingeständnis: Die Öffentlichkeit erfährt im „Zwischenbericht“ 

     gleichsam en passant, dass überhaupt zwei unterschiedliche Teilstatistiken zur  

     Prostitution geführt werden11, ihr lediglich Ergebnisse einer der beiden Statistiken  

     öffentlich präsentiert werden und diese zudem so lückenhaft sind wie ein Schweizer  

     Käse: Ausgerechnet die „Abbildung des Anmeldegeschehens“ lässt diese Statistik nicht       

     zu. 

 

Die hier benannten fünf Knackpunkte erweisen sich als Grundlage eines Systems der 

Intransparenz, das die bundesdeutsche Prostitutionsstatistik auszeichnet. Es ist daher 

unumgänglich, sich genauer mit den benannten Punkten zu befassen, wenn man 

behördliche Intransparenz nicht für einen akzeptablen Normalzustand hält. 

 

(3) Warum eigentlich zwei unterschiedliche „Teilstatistiken“ zu Prostitution? 

 

Hinsichtlich der Erstellung zweier unterschiedlicher „Teilstatistiken“ zu Prostitution glaubt sich 

das Statistische Bundesamt auf die 2017 in Kraft getretene Prostitutions-Statistikverordnung 

beziehen zu können. Dort werden in § 2 bzw. § 3 ProstStatV die zu erfassenden 

                                                           
11 Dass es tatsächlich zwei unterschiedliche „Teilstatistiken“ geben muss, erschließt sich natürlich, wenn man 
die umfangreichere Liste der Erhebungsmerkmale in der Prostitutions-Statistikverordnung abgleicht mit dem 
geringeren Umfang der Informationen in den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamts. Aber wer 
vergleicht beides schon? Dass die als „Prostitutions-Statistik“ veröffentlichten Daten sich lediglich auf eine von 
zwei Teilstatistiken beziehen und die Daten der anderen Teilstatistik damit ausgeblendet werden, wurde von 
der Bundesbehörde in der öffentlichen Kommunikation bislang mit keiner Silbe erwähnt. Diese Tatsache wurde 
erst nachträglich im „Zwischenbericht“ des Bundesfamilienministeriums bekannt und dort mit großem Getöse 
gerechtfertigt. 
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„Erhebungsmerkmale“ aufgelistet. Hinsichtlich der Periodizität von Erfassung und 

Berichterstattung heißt es anschließend in § 7 ProstStatV: 

 
 „Die Erhebungen werden jährlich… durchgeführt. Die Angaben nach § 2 Nummer 2 bis 6 und 

 § 3 Nummer 4 bis 5 werden zusätzlich zum Stichtag 31. Dezember des jeweiligen 

 Kalenderjahres erhoben. Dabei sind jeweils ausschließlich Daten für alle zu diesem 

 Zeitpunkt gültigen Anmeldebescheinigungen und Erlaubnisse zu erfassen.“  

 

In der Tat spricht die Verordnung hier von „zusätzlich“ zu erfassenden Daten, die sich 

„ausschließlich“ auf den Stichtag des 31.12. beziehen. Deren Erfassung ist jedoch Teil der 

jährlichen Erhebung und kann ihr keineswegs als gesonderte „Teilstatistik“ entgegengestellt 

werden. Selbst wenn die Stichtags-Erhebung zum 31.12. gesonderte Arbeitsschritte 

erfordert, folgt daraus nicht, dass es sich deshalb um eine separate „Teilstatistik“ handelt. 

Ebenso wenig ist der Verordnung zu entnehmen, dass zwischen den Ergebnissen beider 

Erhebungen kein vollständiger „Abgleich“ möglich sei, was als Indiz ihres jeweiligen 

Sonderstatus als unterschiedliche Teilstatistiken gedeutet werden könnte. 

 

Der Grundgedanke der Prostitutionsstatistik-Verordnung, dass „zusätzlich“ zu den „im Laufe 

des Jahres“ erhobenen Daten noch weitere, speziell auf einen „Stichtag“ bezogene Daten 

erhoben werden, bringt vielmehr klar zum Ausdruck, dass damit ein Erkenntniszuwachs, 

keinesfalls aber ein Erkenntnisverlust beabsichtigt war. Zusätzliche Daten sind ein Plädoyer 

für umfassendere Information. Das Statistische Bundesamt aber versucht, daraus eine 

Legitimation für eine eingeschränkte Information der Öffentlichkeit ableiten zu können. 

 

Dass der Öffentlichkeit von der Bundesbehörde lediglich eine der beiden künstlich 

auseinandergerissenen „Teilstatistiken“ präsentiert und zugänglich gemacht wird, die 

Ergebnisse der anderen Teilstatistik hingegen unveröffentlicht bleibt, ist der Prostitutions-

Statistikverordnung ebenfalls an keiner Stelle zu entnehmen. 

 

Ganz im Gegensatz zu den rechtlichen Vorgaben der Prostitutions-Statistikverordnung 

scheint es für das Statistische Bundesamt völlig in Ordnung zu sein, dass der Öffentlichkeit 

statt „zusätzlicher“ Informationen eine um die „Abbildung des Anmeldegeschehens“ 

minimierte Darstellung präsentiert wird:  

 

 „Die zweite Teilstatistik („Stichtagserhebung“) besteht dagegen aus den oben erwähnten 

 Daten mit Ausnahme der Abbildung des Anmeldegeschehens durch Anzahl der erteilten  

 Anmeldebescheinigungen sowie der Verlängerung und Ablehnung einer  

             Anmeldebescheinigung.“12 

 

Eine von der Bundesbehörde veröffentlichte Statistik zu Prostitutionstätigkeit, die keine 

Informationen darüber enthält, wie viele Anmeldebescheinigungen im jeweiligen Jahr erteilt 

wurden, und die nicht darüber informiert, wie viele Verlängerungen bzw. Ablehnungen von 

Anmeldebescheinigungen es im Verlaufe eines Jahres gegeben hat und auch die Zahl der 

Abmeldungen von Prostitutionstätigkeit nicht anzugeben weiß, ist allerdings ein Hohn auf 

jegliche Transparenz.  

 

Hinsichtlich der „Abmeldungen“ von Prostitutionstätigkeit bzw. von bereits erteilten 

Erlaubnissen zum Betreiben eines Prostitutionsgewerbes kann sich das Statistische 

Bundesamt in der Tat dahinter verschanzen, dass deren Erfassung in der Prostitutions-

Statistikverordnung nicht ausdrücklich verlangt wird. Diesen Mangel der Verordnung hätte 

                                                           
12 Zwischenbericht, S. 12 
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man längst beheben können, wenn vollständige Transparenz denn wirklich gewollt wäre. 

Zudem wäre es ein Leichtes, Abmeldungen, die in den zuständigen Berichtsstellen im Laufe 

des Jahres regelmäßig anfallen und dort zweifellos erfasst werden, statistisch zu erfassen 

und in die Gesamtdarstellung der Vorgänge einzubeziehen. Spätestens dann würde sich die 

Behauptung, die Daten beider „Teilstatistiken“ zur Prostitution ließen sich nicht miteinander 

abgleichen, in Luft auflösen.  

 

Doch die auf Transparenz im Prostitutionsgewerbe doch sonst so bedachte politische Klasse 

scheint daran ebenso wenig wie das Statistische Bundesamt interessiert zu sein. So 

behauptet man weiterhin, zwischen den zwei „Teilstatistiken“ der Prostitutions-Statistik sei 

angeblich kein „Abgleich“ möglich. Mit diesem Zustand richtet sich das Statistische 

Bundesamt ein und begnügt sich damit, nur beschränkt aussagekräftige Daten aus einer von 

zwei „Teilstatistiken“ zu veröffentlichen. Das kann nur als ein auf Intransparenz zielendes 

Plädoyer für behördliche Informationsverweigerung gedeutet werden. 

 

(4) Statistische Intransparenz auch bei Daten zu „legaler Prostitution“   
 

Die Intransparenz der Prostitutions-Statistik beschränkt sich, wie die Methodik des Führens 

zweier künstlich voneinander separierter „Teilstatistiken“ bereits erahnen lässt, nicht nur auf 

die systematische Ausblendung des so genannten „Dunkelfelds“ nicht registrierter bzw. nicht 

erlaubter Prostitution, sondern setzt sich munter fort in der Statistik des „Hellfelds“ der so 

genannten „legalen“ Prostitution“. Damit wird sie endgültig zum Ärgernis.  

 

Die Aufsplittung der Prostitutions-Statistik in zwei separate „Teilstatistiken, der Verzicht auf 

Erstellung einer „Statistik im laufenden Jahr“ für 2017, der generelle Verzicht auf die 

Erfassung der „Abmeldungen“ von Prostitutionstätigkeit (und Prostitutionsgewerben) sowie 

die selektive Veröffentlichungspraxis durch ausschließliche Veröffentlichung von Daten der 

„Stichtagserhebung zum 31.12.“ verweisen nicht nur auf Probleme der statistischen 

Methode, sondern auf ein handfestes politisches Problem. 

 

Denn die (veröffentlichte) Bundesstatistik zu Prostitution ist – wie zu zeigen sein wird –

außerstande, die Zahl der staatlich erfassten und jährlich neu registrierten Sexarbeiter*innen 

zu bestimmen. Die (veröffentlichte) Bundesstatistik zu Prostitution ist ebenso wenig 

imstande, die definitive Zahl der nach § 12 ProstSchG genehmigten Erlaubnisse von 

Prostitutionsgewerben zu erfassen. Wer sich wie die Bundesregierung auf eine derart 

lausige Geheimniskrämerei auch noch etwas einbildet, hat etwas zu verbergen. 

 

Auch hier liegen die Gründe für dieses Vorgehen in politischen Interessen, denen es um die 

Umsetzung der diskriminierenden rechtlichen Sonderbehandlung von Prostitution geht. Um 

die einmal begonnene Politik der Repression von Prostitution als rechtens und möglichst 

alternativlos erscheinen zu lassen, installiert man mit der Prostitutions-Statistik ein System 

selektiver Wahrnehmung, dem es nicht um Information und Transparenz, sondern um 

methodisch gerechtfertigte Intransparenz und Desinformation geht. Die politisch geduldete 

Intransparenz erweist sich als funktional, da sie dem Ziel eines Festhaltens an diesem 

Gesetz dienlich ist. Kritik am Prostituiertenschutzgesetz soll gar nicht erst aufkommen.  

 

Dass der „Zwischenbericht“ des Bundesfamilienministeriums mit der Veröffentlichung 

ausgewählter Daten einer bislang unveröffentlichten „Statistik des laufenden Jahres“ der 

selektiven Veröffentlichungspraxis des Statistischen Bundesamts auf den ersten Blick zu 

widersprechen scheint, ist jedoch alles andere als eine Kehrtwende hin zu mehr Aufklärung. 

Ganz im Gegenteil: Das unaufgeklärte Nebeneinander voneinander abweichender Daten 
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zweier „unterschiedlicher Teilstatistiken“ ist vor allem geeignet, die Öffentlichkeit zu irritieren 

und die bisherige Desinformation auf die Spitze zu treiben. Das ist peinlich und ein 

Armutszeugnis sowohl für die zuständige Bundesbehörde als auch für das zuständige 

Bundesfamilienministerium. Es lässt erahnen, warum bislang niemand ein Interesse daran 

zu haben scheint, den ganz und gar untauglichen „Zwischenbericht“ an die große Glocke zu 

hängen.  

 

Inwieweit sich das System der Intransparenz in den beiden zentralen Bereichen der 

Prostitutions-Statistik – die Statistik der Prostitutionstätigkeit und die Statistik der 

Prostitutionsgewerbe – niederschlägt, soll nachfolgend en detail dargestellt werden. 

 

 ZWISCHENERGEBNISSE I 

M 
E 
R 
K 
B 
L 
A 
T 
T 

 

(1) Der „Zwischenbericht“ der Bundesregierung missachtet legitime Forderungen nach einer  

      substanziellen Berichterstattung über Entwicklungen im Prostitutionsgewerbe. 
 

(2) Die Intransparenz der Prostitutions-Statistik hat ihren Ursprung in der politischen Grundentscheidung  

      für eine repressive Reglementierung auf Basis diskriminierenden Sonderrechts zu Prostitution.  
 

(3) Die künstliche Aufsplittung der Prostitutions-Statistik in zwei Teilstatistiken steht im Widerspruch zur  

      Prostitutions-Statistikverordnung und hat eine selektive Veröffentlichungspraxis zur Folge. 
 

(4) Methodische Vorgaben der Bundesstatistik zur Prostitution legen den Grundstein für ein System der  

     Intransparenz, das sich auch auf die Berichterstattung über die staatlich erfasste „angemeldete  
     Prostitution erstreckt 

 

 

II.  
Intransparente Statistik der Prostitutionstätigkeit 
 

 

(1) Offene Fragen, fehlende Antworten 
 

Seit 2017 werden Sexarbeiter*innen in Deutschland registriert. „Registrierung“ von Sexarbeit 

ist kein einmaliger behördlicher Akt, sondern ein Prozess, den die Betroffenen zu 

durchlaufen haben. Sexarbeiter*innen müssen zwei Beratungen, einmal bei der zuständigen 

Gesundheitsbehörde, sodann bei der Ordnungsbehörde durchlaufen. Sollten diese 

Beratungen keine Anhaltspunkte dafür liefern, dass die angestrebte Ausübung der 

Prostitutionstätigkeit auf behördliche Bedenken stößt, erhält die betreffende Person von der 

Ordnungsbehörde eine zeitlich befristete „Anmeldebescheinigung“ und gilt damit als 

„registriert“.  

 

In diesem Zusammenhang wäre es von allgemeinem Interesse zu erfahren, wie viele 

Sexarbeiter*innen im Zuge dieses Procedere in jedem Jahr staatlich erfasst und letztlich 

registriert, d. h. mit einem Hurenpass als „gültiger Anmeldebescheinigung“ versehen werden. 

Natürlich möchte man Informationen über die Staatsangehörigkeit und die Altersstruktur der 

Betroffenen, in welchen Bundesländern sie ihre Anmeldung tätigen und in wie vielen Fällen 

und warum es ggf. zu Abmeldungen bzw. Ablehnungen solcher Anmeldungen gekommen 

ist. 

 

Doch die vom Bundesamt für Statistik alljährlich erfolgende Veröffentlichung der Zahl 

„gültiger Anmeldebescheinigungen“ des jeweiligen Jahres beantwortet keine einzige dieser 

Fragen.  
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Die von der Bundesbehörde veröffentlichten Daten beziehen sich ausschließlich auf den 

Stichtag des 31.12. Doch das Spotlight auf diesen einen Tag klärt nicht auf über die 

tatsächliche Zahl der binnen eines Jahres erfassten bzw. neu registrierten Sexarbeiter*innen. 

Das ergibt die Gegenüberstellung von Daten der beiden, vom Bundesamt für Statistik 

geführten „Teilstatistiken“, die mit dem Zwischenbericht erstmals möglich wurde. 

 

Wir stellen nachfolgend die Daten der beiden „Teilstatistiken“ einander gegenüber, um zu 

belegen, dass die Zahl der zum Jahresende vorliegenden „gültigen 

Anmeldebescheinigungen“ weder die Zahl der staatlich erfassten, noch die Zahl der jährlich 

mit Anmeldebescheinigungen versehenen, „registrierten“ Sexarbeiter*innen korrekt 

widergibt. 

 

Die alljährlich veröffentlichten Daten der „Stichtags-Erhebungen zum 31.12.“ (Teilstatistik 2) 

finden sich in Tabelle 01, die bislang unveröffentlichten Daten der „Statistik des laufenden 

Jahres“ (Teilstatistik 1) finden sich in Tabelle 02.   

 

Wie man den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Daten der Stichtags-

Erhebungen (Tabelle 01) entnehmen kann, gab es am 31.12.2017 insgesamt 6.959 

bundesweit registrierte, mit Anmeldebescheinigung versehene Sexarbeiter*innen. Im darauf 

folgenden Jahr 2018 waren es 32.724 registrierte Sexarbeiter*innen, was gegenüber dem 

Vorjahr rein rechnerisch einen Anstieg um 25.765 registrierte Sexarbeiter*innen (32.724 - 

6.959 = 25.765) bedeutet. 

 

Tabelle 01: Stichtags-Erhebung „Gültige Anmeldebescheinigungen zum 31.12.“13  

                    (Teilstatistik 2)  
 

Nr. Bundesland Stichtag 
31.12.2017 

Stichtag 
31.12.2018 

Stichtag 
31.12.2019 

01 Baden-Württemberg 766 3.658 4.972 

02 Bayern 2.188 6.384 8.149 

03 Berlin k. A. 750 1.962 

04 Brandenburg k. A. geheim 111 

05 Bremen k. A. 184 643 

06 Hamburg 114 930 1.457 

07 Hessen 659 3.660 4.593 

08 Mecklenburg-Vorpommern 64 226 289 

09 Niedersachsen 385 3.200 3.522 

10 Nordrhein-Westfalen  2.137 9.307 9.472 

11 Rheinland-Pfalz 37 1.252 1.362 

12 Saarland 30 595 958 

13 Sachsen k. A. 666 800 

14 Sachsen-Anhalt k. A. geheim 43 

15 Schleswig-Holstein 484 1.585 1.652 

16 Thüringen 95 327 384 

 GESAMT 6.959 32.724 40.369 

  

Differenz zum Vorjahr 
 + 25.765 

(+ 370 %) 
+ 7.645 
(+ 23%) 

 

Doch die erstmals im Zwischenbericht veröffentlichte „Statistik im Laufe des Jahres“ (Tabelle 

02) verzeichnet für 2018 lediglich 22.472 ausgestellte Anmeldebescheinigungen. Damit 

besteht zwischen den beiden „Teilstatistiken“ ein erklärungsbedürftiger und nicht ganz 

unerheblicher Differenzbetrag von 3.293 Registrierungen (25.765 - 22.472 = 3.293). Wie 

kann es zu dieser Abweichung von 12,8 % kommen, wenn sich beide Statistiken doch auf 

ein und denselben Prozess beziehen? 

 

                                                           
13 vgl.: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/07/PD20_286_228.html, 30.07.2020 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/07/PD20_286_228.html
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Zudem stellt sich die Frage, von welcher der beiden Zahlen man ausgehen sollte, wenn es in 

öffentlichen Debatten um die Bewertung des Prostituiertenschutzgesetzes geht. Bislang war 

man sich in öffentlichen Debatten dieser Differenz gar nicht bewusst, da das Statistische 

Bundesamt die Existenz einer weiteren (unveröffentlichten) Teilstatistik der Erwähnung nicht 

für wert befand und somit die Größenordnung der Differenz nicht bekannt sein konnte. Mit 

dem „Zwischenbericht zum Prostituiertenschutzgesetz“ liegt sie auf dem Tisch.  

 

Tabelle 02: „Statistik im laufenden Jahr“ (Teilstatistik 2): Ausstellung, Verlängerung und  

                     Ablehnung von Anmeldebescheinigungen (2018 / 2019)14  

 
Nr. Bundesland Anmeldebescheinigungen 2018 Anmeldebescheinigungen 2019 

Ausstellung Verlängerung Ablehnung Ausstellung Verlängerung Ablehnung 

01 Baden-Württemberg 2.917 6 109 1.502 157 8 

02 Bayern 4.693 14 10 2.266 geheim geheim 

03 Berlin k. A. k. A. k. A. 204 geheim geheim 

04 Brandenburg geheim geheim k. A. Geheim geheim geheim 

05 Bremen 184 k. A. k. A. 475 geheim geheim 

06 Hamburg 804 18 k. A. 668 77 k. A. 

07 Hessen geheim k. A. geheim 1.831 geheim geheim 

08 Mecklenburg-V. geheim geheim k. A. Geheim geheim k. A. 

09 Niedersachsen 2.007 16 k. A. 1.057 90 10 

10 Nordrhein-Westfalen  5.180 42 244 3.274 399 22 

11 Rheinland-Pfalz 924 geheim 32 572 44 k. A. 

12 Saarland 579 k. A. geheim 429 k. A. 22 

13 Sachsen 404 k. A. k. A. 486 geheim geheim 

14 Sachsen-Anhalt 36 k. A. k. A. 38 geheim geheim 

15 Schleswig-Holst. 1.113 37 k. A. 356 45 k. A. 

16 Thüringen 241 k. A. k. A. 72 k. A. k. A. 

 GESAMT 22.472 143 402 13.334 1.014 78 

 

Doch wie erklärt man diese Differenz? Damit tut man sich seitens des Bundesamts für 

Statistik ausgesprochen schwer. Drei Gründe werden dafür ins Feld geführt: 

 

(1) Die Statistiken im Laufe des Jahres würden nur „einen Teil des Antragsgeschehens“  

     abbilden. Denn es würden dort „insbesondere keine Abmeldungen beziehungsweise  

     keine abgelaufenen Anmeldungen erfasst.“15 
 

(2) „Die Unterschiede in den Daten dürften auch darauf zurückzuführen sein, dass sich die  

      Verwaltung noch im Aufbau befindet“. So hätten sich bei den statistischen Landesämtern  

      „noch Verständnisschwierigkeiten“ bei den Meldungen im Laufe des Jahre“ gezeigt.16 
 

(3) In einigen Bundesländern seien „mehrere Fälle bei der Statistik im Laufe des Jahres  

     nicht in den Berichtsstellen erfasst“ worden. „Dies ist wohl ein wichtiger Grund, warum  

     der Anstieg bei den Daten zum Jahresende über der Zahl der Ausstellungen und  

     Verlängerungen im Laufe des Jahres liegt.“17 

 

Da „Abmeldungen“ nach Angaben des Statistischen Bundesamts weder in der „Statistik im 

laufenden Jahr“ noch in den „Stichtags-Erhebung zum Jahresende“ berücksichtigt werden, 

kann der Unterschied zwischen den „Ausstellungen“ von Anmeldebescheinigungen im Laufe 

des Jahres und den „gültigen Anmeldebescheinigungen“ zum Jahresende darauf nicht 

zurückgeführt werden. Somit bleiben als Erklärungsgründe nur noch 

                                                           
14 Die Daten zu 2019 in Tabelle 02 sind dankenswerter Weise von der zuständigen Abteilung des Wiesbadener 
Bundesamts für Statistik zur Verfügung gestellt worden. 
15 Zwischenbericht S. 26 
16 Zwischenbericht S. 27 
17 Zwischenbericht S. 27 
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„Verständnisschwierigkeiten“ oder die nicht minder ominöse „Nicht-Erfassung“ von Fällen im 

Laufe des Jahres.  

 

Die Absurdität solcher „Erklärungen“ wird offenkundig, wenn man sie – was der 

Zwischenbericht wohlweislich unterlässt – auf das nachfolgende Jahr 2019 anwendet. 

 

2019 verzeichnete man zum Stichtag 31.12. insgesamt 40.369 registrierte Sexarbeiter*innen, 

die Vorjahreszahl betrug 32.724 (Tabelle 01). Damit betrug deren Differenz rein rechnerisch 

7.645. In der öffentlichen Debatte machte sich angesichts dieser als enttäuschend niedrig 

empfundenen Größenordnung allenthalben Ernüchterung breit.  

 

Man nahm allerdings nicht zur Kenntnis, dass die Zahl der neu ausgestellten 

Anmeldebescheinigungen nach der (noch immer) unveröffentlichten Statistik des laufenden 

Jahres“ für 2019 bei 13.334 lag (Tabelle 02). Damit lag die (unveröffentlichte) Zahl um 5.689, 

d. h. um nicht unerhebliche 74 % über der (veröffentlichten) Zahl der Stichtagserhebung 

(7.645).  

 

Sollte das Statistische Bundesamt an seinen bisherigen Erklärungsmustern festhalten, 

wonach Registrierungen in erheblicher Größenordnung von den zuständigen Berichtsstellen 

schlicht „nicht erfasst“ worden seien, so müsste man den Unterschiedsbetrag des Jahres 

2019, der (anders als 2018) um 5.689 Fälle über (statt unter) dem Jahresendbestand lag, 

nunmehr der „schöpferischen Kreativität“ örtlicher Berichtsstellen zuschreiben.  

 

Haben Mitarbeiter*innen der örtlichen Berichtsstellen den Unterschiedsbetrag für 2019 etwa 

frei erfunden und hinzugeflunkert? Hinzu käme die ungeklärte Frage, warum die 

„Unterschiede der Daten“ beider Teilstatistiken mit 5.689 bzw. 74 % im Jahre 2019 noch 

höher zu Buche schlagen als im Vorjahr 2018. Darüber hinaus fragt sich, welche der beiden 

Zahlen als Grundlage der öffentlichen Debatten zur Einschätzung des 

Prostituiertenschutzgesetzes dienen sollte. Statt diesen Ungereimtheiten auf den Grund zu 

gehen und den Zusammenhang zweier „Teilstatistiken“ transparent zu machen, flüchtet sich 

das Statistische Bundesamt in Schein-Erklärungen und philosophiert über die Eigenart 

unterschiedlicher statistischer Erhebungen. 

 

Die Lösung des vorliegenden Problems kann aber nur darin bestehen, die künstliche 

Trennung in zwei „Teilstatistiken“ zu überwinden, d.h. ihren faktischen Zusammenhang zu 

rekonstruieren und öffentlich transparent darzulegen. Erst dann kann die Frage nach der 

Zahl der binnen eines Jahres insgesamt vom Staat erfassten und jährlich neu registrierten 

Sexarbeiter*innen ohne Widerspruch zu den am Ende des Jahres vorliegenden „gültigen 

Anmeldebescheinigungen“ sachgerecht beantwortet werden. 

 

Im Folgenden soll daher der Zusammenhang der Vorgänge im Zusammenhang der 

Registrierung von Prostitutionstätigkeit zumindest modellhaft dargestellt und veranschaulicht 

werden. 

 

(2) Zur Bestimmung der Zahl jährlich neu registrierter Sexarbeiter*innen 
 

Die Beantwortung der Frage, wie viele Sexarbeiter*innen jährlich im Zuge des Anmeldungs-

Procedere staatlich erfasst und wie viele von ihnen letztlich mit einer „gültigen 

Anmeldebescheinigung“ versehen werden und somit als „registriert“ gelten, ist unerlässlich, 

will man die Wirksamkeit bzw. Wirkungslosigkeit des Prostituiertenschutzgesetzes beurteilen 

und daraus politische Schlüsse ziehen. 
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Offenkundig ist aber die aufgrund der Stichtags-Erhebungen sich ergebende Differenz 

„gültiger Anmeldebescheinigungen“ zum Jahresende (2018 / 2017: 25.765) – wie schon der 

Unterschied der „gültigen Anmeldebescheinigungen“ zur Zahl der „Anmeldungen“ im Laufe 

des Jahres (2018: 22.472) erahnen lässt – keinesfalls identisch mit der Zahl der tatsächlich 

binnen eines Jahres neu registrierten Sexarbeiter*innen. 

 

Stichtags-Erhebungen zum Jahresende hinsichtlich „gültiger Anmeldebescheinigungen“ 

ergeben lediglich, dass es gegenüber dem Vorjahr (in der Regel) mehr registrierte 

Sexarbeiter*innen gibt, nicht aber, wie hoch die Zahl der binnen eines Jahres neu 

registrierten Sexarbeiter*innen ist. Den Unterschied zwischen „mehr“ und „neu“ 

registrierten Sexarbeiter*innen kann man sich anhand einer Überlegung leicht vor Augen 

führen: Rein theoretisch könnten die 2018 als Übertrag vom Vorjahr übernommenen 6.959 

Sexarbeiter*innen am 2. Januar 2018 eine Abmeldung vorgenommen haben, um einer 

anderen Betätigung nachzugehen. Wären dann Ende 2018 gleichwohl 32.724 gültige 

Anmeldebescheinigungen zu verzeichnen, so wäre ohne Zweifel die Jahresendzahl gültiger 

Anmeldebescheinigungen (32.724), nicht aber deren Differenz zur Vorjahresendzahl 

(25.765) die tatsächlich relevante Angabe zur Zahl neu registrierter Sexarbeiter*innen. 

 

Zur Beantwortung der Frage nach der exakten Zahl jährlich neu registrierter 

Sexarbeiter*innen bedarf es also der Einbeziehung von Vorgängen innerhalb des 

„laufenden Jahres“. Dazu gehören insbesondere die Einbeziehung der Zahl der 

Abmeldungen von Prostitutionstätigkeit sowie der Ablehnungen einer Verlängerung von 

Anmeldebescheinigungen. Während Abmeldungen und Ablehnungen bestandsrelevant sind 

für die Zahl neu registrierter Sexarbeiter*innen, trifft das auf Verlängerungen nicht zu, weil 

darüber nicht mehr neue Personen registriert werden. 

 

Dieser Zusammenhang sei nachfolgend für die Jahre 2018 und 2019 anhand einer 

Modellrechnung dargestellt, wobei die verwendeten Zahlenwerte an die tatsächlich 

vorfindlichen Größenordnungen angelehnt sind.  

 

TABELLE 03: Modellrechnung zu Verwaltungsvorgängen im Zuge der Sexarbeiter*innen- 

                        Registrierung und „gültigen Anmeldebescheinigungen“ am Jahresende 

 

Nr. Kennziffer 2018 2019 

Vorgang Bestand Vorgang Bestand 

01 Registrierte Sexarbeiter*innen 
ÜBERTRAG vom Vorjahr 

 
+ 7.000 

 
7.000 

 
+ 32.800 

 
32.800 

02 dazu: ABMELDUNGEN   
(von Amts wegen) 

 
- 500 

 
6.500 

 
- 2.000 

 
30.800 

03 dazu: ABMELDUNGENI  
(selbst vorgenommen) 

 
- 80 

 
6.420 

 
- 200 

 
30.600 

04 dazu: VERLÄNGERUNGEN + 200 6.420 + 1.000 30.600 

05 dazu: ABLEHNUNGEN  
von Verlängerungsanträgen 

 
- 50 

 
6.370 

 
- 300 

 
30.300 

 NEU-ANMELDUNGEN 26.680  10.300  

06 davon: gültige Anmeldungen + 26.480 32.850 + 10.150 40.450 

07 davon: ABLEHNUNGEN - 150 32.850 - 100 40.450 

08 davon: ABMELDUNGEN  
(selbst vorgenommen) 

 
- 50 

 
32.800 

 
- 50 

 
40.400 

„Gültige Anmeldebescheinigungen“ zum 31.12.  32.800  40.400 

 

Während Verlängerungen von Vorjahresanträgen und die Ablehnung neu beantragter 

Anmeldebescheinigungen den Bestand und die Entwicklung der Registrierungen nicht 

beeinflussen, sind alle sonstigen Verwaltungsvorgänge wie der Übertrag vom Vorjahr, die 

Abmeldungen und die Ablehnung der Verlängerung von Vorjahres-Anmeldungen 
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bestandsrelevant. Sie verändern und bestimmen somit die Zahl der binnen eines Jahres neu 

registrierten Sexarbeiter*innen. Als Ergebnis der in Tabelle 03 dargestellten Vorgänge lassen 

sich drei Punkte festhalten: 

 

(1) Neu registrierte Sexarbeiter*innen:  

     Die tatsächliche Zahl der binnen eines Jahres neu registrierten Sexarbeiter*innen (2018:  

     26.480 / 2019: 10.150).ergibt sich, indem man zur Differenz der Jahresendbestände 

     „gültiger Anmeldebescheinigungen“ die Zahl der Abmeldungen sowie der Ablehnungen 

      von Vorjahresanträge hinzuzählt.   

 

      TABELLE 04: Modellrechnung zur Zahl neu registrierter Sexarbeiter*innen 

 

Nr. Kennziffer 2018 2019 

01 Jahresendbestand  32.800 40.400 

02 -  Vorjahresbestand - 7.000 - 32.800 

03 + Abmeldungen +   630 +  2.250 

04 + Ablehnung von Verlängerungs-Anträgen     +     50 +     300 

05 = Zahl der neu registrierten Sexarbeiter*innen  26.480 10.150 

 
06 

 

Unterschied zur rechnerischen Differenz von Jahresend- und 
Vorjahresbestand „gültiger Anmeldebescheinigungen“  

- 25.800 
 =  + 680 

(+ 3 %) 

- 7.600 
=  + 2.550 

(+ 34 %) 

 

(2) Keine Identität:  

      Die rein rechnerische Differenz von Jahresend- und Vorjahresbestand „gültiger  

      Anmeldebescheinigungen“ ist somit grundsätzlich nicht identisch mit der Zahl der binnen  

      eines Jahres neu registrierten Sexarbeiter*innen. Beides sollte daher nicht miteinander  

      verwechselt werden. 

 

(3) Zahl jährlich neu registrierter Sexarbeiter*innen stets höher als die Differenz bei  

     „gültigen Anmeldebescheinigungen“:  

     Die Zahl der binnen eines Jahres tatsächlich neu registrierten, d. h. mit Hurenpässen  

     versehenen Sexarbeiter*innen ist stets höher als die rein rechnerische Differenz der  

     Jahresendbeträge bei „gültigen Anmeldebescheinigungen“. Maßgeblich für die  

      Abweichung ist die Zahl der Abmeldungen bzw. der Ablehnungen von Verlängerungs- 

      Anträgen. 

 

(3) Anmerkung zur Rolle der „Abmeldungen“ von Prostitutionstätigkeit 
 

Statistisches Bundesamt und Bundesfamilienministerium verweisen darauf, dass die 

Prostitutionsstatistik-Verordnung in § 2 eine Erfassung von „Abmeldungen“ nicht vorsieht.  

Tatsache aber ist, dass „Abmeldungen“ auf der Ebene der Berichtsstellen (Ordnungsämter)  

sehr wohl erfasst werden. 

 

In der Praxis erfolgen Abmeldungen, indem Sexarbeiter*innen dem Ordnungsamt ihren 

Hurenpass zurückbringen und erklären, nicht länger der Sexarbeit nachgehen zu wollen. 

Die Mehrzahl der Abmeldungen dürfte allerdings nicht auf diesem Wege von den Betroffenen 

selbst, sondern vor dem Hintergrund nicht rechtzeitig verlängerter und somit abgelaufener 

Gültigkeit der Anmeldebescheinigungen von Amts wegen erfolgen. Dabei handelt es sich 

ohne Frage um eine Schikane gegenüber Sexarbeiter*innen, denen man aus der 

Nichtbeachtung von Verlängerungs-Fristen einen Strick dreht. Es steht zu vermuten, dass 

der überwiegende Teil der Abmeldungen im Zusammenhang einer abgelaufenen Gültigkeit 

von Hurenpässen steht. Deren Zahl dürfte also in den Jahren und in dem Maße zunehmen, 
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wie Verlängerungen von Hurenpässen anstehen und dabei Fristen möglicherweise nicht 

eingehalten werden. 

 

Zu beachten ist jedoch, dass nicht alle Abmeldungen für die Berechnung der Zahl neu 

registrierter Sexarbeiter*innen relevant sind. Dabei muss man zwischen „echten“ und 

„unechten“ Abmeldungen differenzieren. Im Falle „echter“ Abmeldungen gibt eine 

Person die Prostitutionstätigkeit tatsächlich auf. Sie müssen daher bei der Berechnung der 

Zahl der binnen eines Jahres (neu) registrierter Sexarbeiter*innen berücksichtigt werden. 

 

„Unechte“ Abmeldungen sind demgegenüber solche, die von Amts aufgrund des Ablaufs 

der Gültigkeit von Anmeldebescheinigungen erfolgt, aber unmittelbar darauf eine erneute 

Anmeldung der (gleichen) Person zur Folge hat. Wird aber die behördlich erzwungene 

Abmeldung durch eine kurz darauf erfolgende „Neu-Anmeldung“ nachträglich korrigiert, so 

tangiert das die Gesamtzahl der Registrierungen, d.h. der gültigen Anmeldebescheinigungen 

keinesfalls. Vielmehr handelt es sich hierbei um „verkappte Verlängerungen“ bereits 

bestehender Anmeldebescheinigungen, die als solche nicht bestandsrelevant sind und die 

Zahl der jährlich neu registrierten Sexarbeiter*innen nicht beeinflussen.  

 

Abmeldungen von Amts wegen, die eine Neu-Anmeldung der identischen Person 

unmittelbar darauf zur Folge haben, verweisen darauf, dass ein auf Repression basierendes 

System die Zahl der An- und Abmeldungen bei Prostitutionstätigkeit künstlich in die Höhe 

treiben kann. Das bestätigt nur die gänzliche Unangemessenheit und Untauglichkeit des 

Systems zeitlich befristeter Anmeldebescheinigungen in Anwendung auf einen hochmobilen 

Beruf. 

 

Vor diesem Hintergrund kommt es zu „rein statistischen“ Phänomenen, wie sie das 

Statistische Bundesamt etwa für 2019 ausweist, wo die Zahl der im Laufe des Jahres 

getätigten 13.334 „Ausstellungen“ von Anmeldebescheinigungen die mit 7.645 zu beziffernde 

Differenz der Jahresbestände gültiger Anmeldebescheinigungen bei weitem übertrifft. 

 

Obwohl „Abmeldungen“ in der behördlichen Praxis sehr wohl erfasst werden, verschanzen 

sich Statistisches Bundesamt und Bundesfamilienministerium hinter der „rechtlichen 

Vorgabe“ der Prostitutions-Statistikverordnung: „Abmeldungen“ erscheinen dort nicht als 

„Erhebungsmerkmal“. Indem man glaubt auf die Abfrage und die gesonderte Erfassung der 

„Abmeldungen“ verzichten zu können, verbaut man sich die Möglichkeit, den 

Zusammenhang der beiden künstlich getrennt gehaltenen Teilstatistiken zu Prostitution 

wieder herzustellen und transparent zu machen. In der Folge durchziehen ständige 

Ungereimtheiten den gesamten „Zwischenbericht zum Prostituiertenschutzgesetz“ und 

machen dessen ohnehin schon wenig erquickliche Lektüre noch unerquicklicher.  

 

Es ist in der Tat erstaunlich, dass das Prostituiertenschutzgesetz trotz der ihm eigenen 

Regelungswut ausgerechnet das Procedere der „Abmeldung“ einmal registrierter 

Sexarbeiter*innen nicht ausdrücklich regelt. Das ist insofern erstaunlich, da jede Person, die 

sich entschließt, nicht weiter als Sexarbeiter*in tätig sein zu wollen, schon aus purem 

Eigeninteresse, zukünftig nicht diskriminiert zu werden, eine umgehende Abmeldung ins 

Auge fassen müsste. 

 

Eine Prostitutions-Statistik, die solche Phänomene nicht einmal im Ansatz abbildet, 

produziert Datenmüll statt verlässlicher Angaben zur Zahl jährlich neu registrierter 

Sexarbeiter*innen. Solide Vergleiche der Entwicklung aufeinanderfolgender Jahre sind unter 

dieser Voraussetzung nicht möglich. 
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An keiner Stelle des „Zwischenberichts zum Prostituiertenschutzgesetz“ ist auch nur im 

Ansatz erkennbar, dass das Statistische Bundesamt und / oder das 

Bundesfamilienministerium willens wären, sich der darin liegenden Herausforderung zu 

stellen und die Aussagekraft der Prostitutionsstatistik auf eine verlässliche Grundlage zu 

stellen. Stattdessen kehrt man mit immer wiederkehrenden Phrasen von den noch „im 

Aufbau befindlichen Verwaltungsstrukturen“ die offenkundige Problematik unter den Teppich 

und speist die Öffentlichkeit mit Halbwissen ab.  

 

(4) Zur Bestimmung der Zahl staatlich erfasster Sexarbeiter*innen 
 

Die bisherigen Ausführungen haben ergeben, dass die tatsächliche Zahl jährlich neu 

registrierter Sexarbeiter*innen grundsätzlich und damit stets höher ist als Differenz der 

Jahresendbestände „gültiger Anmeldebescheinigungen“. 

 

Die Zahl jährlich neu registrierter, d.h. mit gültiger Anmeldebescheinigungen versehenen 

Sexarbeiter*innen ist wiederum zu unterscheiden von der Zahl derjenigen, die im Zuge des 

Anmelde-Procedere in jedem Jahr staatlich erfasst wird. Deren Zahl ist – wie Tabelle 03, 

Zeile „Neu-Anmeldungen“ zu entnehmen – um die Zahl der Ablehnung von Neu-Anträgen 

und der im selben Jahr bezogen auf die Neu-Anträge gleich wieder erfolgenden 

Abmeldungen höher. 

 

Das Statistische Bundesamt ist als dem Bundesinnenministerium unterstellte 

Bundesbehörde an der Veröffentlichung der Zahl jährlich vom Staat erfasster 

Sexarbeiter*innen in keiner Weise interessiert. Die Zahl der von Sexarbeiter*innen jährlich 

gestellten Neu-Anträge im Hinblick auf eine Anmeldebescheinigung taucht folgerichtig in den 

Veröffentlichungen zur Prostitutions-Statistik gar nicht erst auf. 

 

Für das Statistische Bundesamt gibt es in der Kommentierung des Anmeldegeschehens in 

der Prostitution lediglich zwei Gruppen:  

(a) die nicht-angemeldeten, d. h. illegal tätigen Sexarbeiter*innen und  

(b) die angemeldeten, das heißt mit Hurenpässen versehenen, legal tätigen  

     Sexarbeiter*innen.  

 

Diese schlichte, binäre Logik wird jedoch dem Prozesscharakter der Anmeldung von 

Prostitutionstätigkeit in keiner Weise gerecht. Wird dieser Prozess ins Auge gefasst, so hat 

man drei unterschiedliche Kategorien von Sexarbeiter*innen zu unterscheiden:  

(a) die Nicht-Angemeldeten,  

(b) die eine Anmeldung beantragenden und somit staatlich erfassten Sexarbeiter*innen 

(c) und die am Ende mit gültiger Anmeldebescheinigung als registriert geltenden  

     Sexarbeiter*innen. 

 

Mit seiner verkürzten, den realen Gegebenheiten nicht entsprechenden Wahrnehmung 

erweckt das Statistische Bundesamt in seinen öffentlichen Verlautbarungen regelmäßig den 

Eindruck, als sei die Zahl der zum Jahresende erteilten „gültigen Anmeldebescheinigungen“ 

identisch mit der Zahl aller bislang staatlich erfassten Sexarbeiter*innen. Die von der 

Bundesbehörde veröffentlichten Stichtagszahlen zum Jahresende erscheinen fälschlich als 

Ergebnis fortlaufend gezählter Anmeldungen, die sich zum Jahresende zur Gesamtzahl aller 

bislang gemeldeten Sexarbeiter*innen aufsummieren. Das ist allerdings – wie zu zeigen sein 

wird – nicht zutreffend.  
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Doch die öffentlichen Verlautbarungen des Statistischen Bundesamts zur Prostitutions-

Statistik ebnen solchen „Missverständnissen“ den Weg. So vermeldete man im Juli 2020 

zum Stand „gültiger Anmeldebescheinigungen“ am Stichtag 31.12.2019: 

 

 „Ende 2019 rund 40 400 Prostituierte bei Behörden angemeldet“ 18 

 
Was diese Headline unterschlägt, findet sich im Text der Pressemitteilung als präzisere, von 
der verkürzten Überschrift abweichende Aussage: 
 
 „Ende 2019 waren bei den Behörden in Deutschland rund 40 400 Prostituierte nach dem 
 Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) gültig angemeldet.“19 

 

Der Unterschied zwischen den „angemeldeten“ und den zum Stichtag 31.12. „gültig 

angemeldeten“ Sexarbeiter*innen mag auf den ersten Blick als Petitesse erscheinen, ist es 

aber nicht. Beide Male geht es zweifellos um „gemeldete“ Sexarbeiter*innen: das eine Mal 

jedoch um de facto „getätigte“ Anmeldungen, das andere Mal um letztendlich „genehmigte“, 

d. h. „gültige“ Anmeldungen. In aller Regel ist die Zahl getätigter Anmeldungen größer als die 

Untergruppe der letztendlich genehmigten Anmeldungen. Dieser nicht unbedeutende 

Unterschied und dessen Größenordnung bleiben in der öffentlichen Wahrnehmung aber 

dank der (Des)Informationspolitik des Statistischen Bundesamts systematisch 

ausgeblendet.20  

 
Diese Konfusion schlägt sich in der Berichterstattung der Medien, aber auch in 
regierungsoffiziellen Dokumenten nieder, wenn es unter Bezugnahme auf die 
Verlautbarungen des Statistischen Bundesamts heißt, in Deutschland habe es Ende 2019 
lediglich 40.400 „angemeldete“ Sexarbeiter*innen gegeben. Von den am Stichtag 31.12. 
bestehenden „gültigen Anmeldebescheinigungen“ geht man weg und fokussiert stattdessen 
auf „angemeldete Personen“. Zugleich wird unter der Hand vom Stichtagscharakter der 
zugrunde liegenden Erhebung abstrahiert und fälschlich angenommen, die veröffentlichte 
Zahl der zum Jahresende registrierten 40.400 Sexarbeiter*innen sei das rechnerische 
Ergebnis einer Aufsummierung all derer, die sich binnen eines Jahres behördlich angemeldet 
haben. Die Zahl der „gültig registrierten“ Sexarbeiter*innen wird auf diese Weise mit der Zahl 
aller bislang „gemeldeten“ und staatlich erfassten Sexarbeiter*innen gleichgesetzt.   
 
 In einer Stellungnahme der Bundesregierung vom 8.11.2019 heißt es entsprechend: „Nach 

 dieser ersten vorläufigen Bundesstatistik haben sich seit Inkrafttreten des  

 Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) am 1. Juli 2017 bis zum Erhebungstag 31. 

 Dezember 2017 bundesweit insgesamt 6.959 Personen angemeldet.“21 Das ist 

 unzutreffend. Richtig ist vielmehr, dass von den Personen, die im Laufe des Jahres 2017 ihre 

                                                           
18 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 286 vom 30. Juli 2020, vgl.: Ende 2019 rund 40 400 

Prostituierte bei Behörden angemeldet - Statistisches Bundesamt (destatis.de)  
19 ebenda 
20 In gleicher Weise „vereinfachend“ verfuhr das Statistische Bundesamt auch ein Jahr zuvor, als man die 

Pressemitteilung Nr. 451 vom 26. 11. 2019 betitelte: „Ende 2018 rund 32 800 Prostituierte bei Behörden 

angemeldet“. Im Text hingegen hieß es: „Ende 2018 waren bei den Behörden in Deutschland rund 32 800 

Prostituierte nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) gültig angemeldet.“ vgl.: 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/11/PD19_451_228.html;jsessionid=4D9E4468BE

9485C266B98B0DDC0E7585.internet722 
21 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP, Drucksache 19/14969, 
08.11.2019, Drucksache 19/14969 (bundestag.de) 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/07/PD20_286_228.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/07/PD20_286_228.html
https://www.destatis.de/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/149/1914969.pdf
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 Prostitutionstätigkeit angemeldet haben, nach Abzug aller Ablehnungen 6.959 Personen mit 

 gültigen Anmeldebescheinigungen übrig geblieben sind. In den Medien wird der Stichtags-

 Charakter der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen in aller Regel gänzlich 

 ignoriert. So hieß es etwa: „40.400 Prostituierte in Deutschland bei Behörden 

 angemeldet“.22 Andere berichteten ähnlich: „Zahl der gemeldeten Prostituierten in 

 Deutschland gestiegen“.23 Auch hier vermittelt die Aussage den Eindruck, die zum 

 Jahresende erreichte Zahl von 40.400 Sexarbeiter*innen sei das Ergebnis der Aufsummierung 

 aller innerhalb eines Jahres getätigten Anmeldungen: „Rund 75 Prozent der Frauen, die  

 sich bislang angemeldet haben, stammen aus dem Ausland.“24 Logischerweise kann es 

 über die am 31.12. festgestellte Zahl aller Anmeldungen hinaus keine weiteren Anmeldungen

  geben, was freilich unzutreffend ist. Von hier ist es nur ein kleiner Schritt bis zur nicht minder 

 falschen Schlussfolgerung: „In Deutschland gibt es über 40 000 Prostituierte. Bis Ende 

 2019 wurden laut Statistischem Bundesamt rund 40 400 Sexarbeiter und 2.170 

 Prostitutionsgewerbe bei den Behörden gemeldet. Eine steile Kurve: Seit 2017 haben 

 sich die Anmeldungen mehr als verfünffacht!“25 Wenn sich die jeweils zum 31.12. 

 festgestellte Zahl „gültiger Anmeldebescheinigungen“ verfünffacht hat, so kann sich die Zahl 

 der getätigten „Anmeldungen“ sehr wohl versechsfacht oder versiebenfacht haben. Genau das 

 aber wird ausgeblendet. 

 

Die Presseverlautbarungen des Statistischen Bundesamts verweisen in scheinbar 

selbstkritischer Attitüde regelmäßig auf den „eingeschränkten Aussagewert“ der 

veröffentlichten Prostitutions-Statistik, da Verwaltungsstrukturen „noch im Aufbau“ seien und 

selbstredend keine Angaben über „nicht gemeldete Prostituierte“ gemacht werden könnten. 

Diese Hinweise gehen jedoch am eigentlichen Problem vorbei. Denn der Unterschied 

zwischen tatsächlich „getätigten“ und letztlich „genehmigten“ Anmeldungen hat damit nicht 

das Geringste zu tun.  

 

Was das Statistische Bundesamt hier anspricht, ist der Unterschied zwischen den im 

Registrierungsprozess „erfassten“ bzw. neu registrierten Sexarbeiter*innen einerseits und 

den am Ende des Anmelde-Procedere mit Hurenpässen ausgestatteten, „registrierten“ 

Sexarbeiter*innen andererseits. Dieser Unterschied aber ist darauf zurückzuführen, dass das 

Statistische Bundesamt zwei „Teilstatistiken“ führt, die von ihr veröffentlichten Daten jedoch 

lediglich auf einer dieser beiden Statistiken, nämlich den Stichtags-Erhebungen, beruhen.  

 

Wenn es darum geht, die Zahl der im Registrierungs-Prozess staatlich erfassten 

Sexarbeiter*innen zu bestimmen, kommt man mit den von der Bundesbehörde 

veröffentlichten Daten der Stichtags-Erhebungen nicht weit. Wieder einmal muss man die 

Vorgänge der „Statistik im laufenden Jahr“ (Teilstatistik 1) in die Bewertung der Ergebnisse 

der „Stichtags-Erhebung zum 31.12.“ (Teilstatistik 2) einbeziehen – was das Statistische 

Bundesamt systematisch unterlässt. So ließe sich der tatsächlich nicht unerhebliche 

Unterschied zwischen der Zahl de facto gemeldeter, mithin staatlich erfasster 

Sexarbeiter*innen und der Zahl der am Jahresende vorliegenden gültigen 

Anmeldebescheinigungen für Prostitutionstätigkeit bestimmen. 

 

                                                           
22 vgl.: https://www.onetz.de/deutschland-welt/40400-prostituierte-deutschland-behoerden-angemeldet-
id3068683.html, 21.01.2020 
23 vgl.: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/40-400-prostituierte-ende-2019-in-deutschland-

angemeldet-a3302149.html, 30.07.2020 
24 vgl.: Offizielle Zahlen: Was hat das neue Prostituiertenschutzgesetz in Berlin gebracht? (berliner-zeitung.de), 

21.01.2019  
25 Bordell-Statistik: So viele osteuropäische Prostituierte gibt es bei uns - Politik Inland - Bild.de, 31.07.2020 

https://www.onetz.de/deutschland-welt/40400-prostituierte-deutschland-behoerden-angemeldet-id3068683.html
https://www.onetz.de/deutschland-welt/40400-prostituierte-deutschland-behoerden-angemeldet-id3068683.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/40-400-prostituierte-ende-2019-in-deutschland-angemeldet-a3302149.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/40-400-prostituierte-ende-2019-in-deutschland-angemeldet-a3302149.html
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/offizielle-zahlen-was-hat-das-neue-prostituiertenschutzgesetz-in-berlin-gebracht-li.44793
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/bordell-statistik-so-viele-osteuropaeische-prostituierte-gibt-es-bei-uns-72136946.bild.html
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Berücksichtigt man sämtliche, in beiden Teilstatistiken abgebildeten Prozesse und 

Ergebnisse, so würde sich zeigen, dass die Zahl der am Jahresende vorliegenden „gültigen 

Anmeldebescheinigungen“ und deren Zuwachs gegenüber dem Vorjahr stets nur die 

niedrigst mögliche Größenordnung aller im Registrierungsprozess erfassten 

Sexarbeiter*innen widerspiegelt (vgl. Tabelle 05).  

 

Der Grund dafür liegt darin, dass in den Stichtags-Erhebungen zum Jahresende die Zahlen 

der Abmeldungen bezogen auf bereits bestehende „gültige Anmeldebescheinigungen“, die 

Zahl der Ablehnungen von Anträgen auf Verlängerung bereits bestehender „gültiger 

Anmeldebescheinigungen“ sowie die Zahl der Ablehnungen neu beantragter 

Anmeldebescheinigungen unberücksichtigt bleiben. 

 

Damit geht die in Deutschland geführte öffentliche Debatten um die Zahl „angemeldeter“ 

Sexarbeiter*innen kurioserweise vom unwahrscheinlichen und daher unrealistischen Fall 

aus, dass überhaupt keine Abmeldungen bzw. Ablehnungen von Anmeldebescheinigungen 

erfolgen. 

 

Jährliche Abmeldungen und Ablehnungen von Anmeldungen stehen für eine Fluktuation, 

bei der bisher in der Sexarbeit tätige Personen aus dem System der registrierten Prostitution 

aussteigen und bislang noch nicht gemeldete Sexarbeiter*innen deren nunmehr vakante 

Position einnehmen. 

 

„Fluktuation“ meint in diesem Zusammenhang nicht die allseits bekannte Mobilität von 

Sexarbeiter*innen, die ihre Dienstleistungen in häufigem Wechsel in jeweils anderen Städten 

und Bundesländern anbieten. Fluktuation meint hier den dauerhaften Ausstieg aus bzw. den 

erstmaligen Einstieg in das bestehende System registrierter Prostitutionstätigkeit.  

 

Für den Ausstieg aus diesem System gibt es eine Reihe von Gründen, die sich im Verlaufe 

des Jahres in unterschiedlichen Fluktuationsquoten niederschlagen. Solche Gründe sind: 

 

a) die längerfristige Abwanderung ins Ausland (internationale Arbeitsmobilität); 

b) der sich über einen längeren Zeitraum, mindestens aber über ein Jahr erstreckende  

    Ausstieg aus dem Berufsleben im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft;  

c) der Ausstieg aus dem Berufsleben im Zusammenhang des Eingehens einer Existenz  

    sichernden Versorgungsehe;  

d) der dauerhafte Ausstieg als Reaktion auf „Abmeldungen von Amts wegen“ vor dem  

    Hintergrund versäumter fristgerechter Verlängerungen von Anmeldebescheinigungen; 

e) der gänzliche Ausstieg aus dem Beruf Prostitution (berufliche Neuorientierung) 

 

Entsprechendes gilt – nur mit umgekehrtem Vorzeichen – auch für einen Einstieg in die 

Prostitution. 

 

Berücksichtigt man diese Fluktuation, so übersteigt die Zahl der im Zuge der Registrierung 

„erfassten“ Sexarbeiter*innen regelmäßig die Zahl der am Ende mit gültigen 

Anmeldebescheinigungen versehenen Sexarbeiter*innen. Die tatsächliche Zahl staatlich 

erfasster Sexarbeiter*innen (ganz gleich, ob am Ende mit oder ohne gültige 

Anmeldebescheinigung) und das dem Registrierungssystem immanente 

Überwachungspotenzial werden daher systematisch unterschätzt, wenn man von einer 

Fluktuation von 0 % ausgeht, wie es das Statistische Bundesamt mit seiner ausschließlichen 

Fokussierung auf „gültige Anmeldebescheinigungen“ praktiziert.   
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Um eine Vorstellung vom möglichen Ausmaß des Unterschieds der im Laufe des Jahres 

staatlich erfassten und der zum Jahresende offiziell registrierten Sexarbeiter*innen zu 

gewinnen, nehmen wir nachfolgend eine Modellrechnung vor unter Berücksichtigung 

unterschiedlicher Fluktuationsquoten. Die dabei angenommenen Größenordnungen sind an 

die tatsächlichen Größenordnungen der zum jeweiligen Jahresende erteilten „gültigen 

Anmeldebescheinigungen“ angelehnt. 

 

TABELLE 05: Modellrechnung: Erfasste Sexarbeiter  - abhängig von Fluktuationsquote (I) 

 

 
Nr 

 
Kennziffer 

Jährliche Fluktuationsrate 

0 % 10 % + x 25 % + x 50 % + x 75 % + x 100% + x 

01 02 03 04 05 06 

2017 

01 Registrierte Sexarbeiterinnen 
Übertrag vom Vorjahr 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

02 davon: Abmeldungen  bzw. 
Ablehnung von Verlängerung 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

03 Neu-Anmeldungen 7.000 7.070 7.070 7.070 7.070 7.070 

04 davon: gültige Anmeldungen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

05 davon: Ablehnungen  0 70 70 70 70 70 

06 Zahl der Ende 2017 
erfassten Sexarbeiter*innen  

 
7.000 

 
7.070 

 
7.070 

 
7.070 

 
7.070 

 
7.070 

 Stichtag 31.12.2017 7.000 „gültige Anmeldebescheinigungen“ 

2018 

01 Registrierte Sexarbeiterinnen 
Übertrag vom Vorjahr 

 
7.000 

 
7.000 

 
7.000 

 
7.000 

 
7.000 

 
7.000 

02 davon: Abmeldungen  bzw. 
Ablehnung von Verlängerung 

 
0 

 
700 

 
1.750 

 
3.500 

 
5.250 

 
7.000 

03 Neu-Anmeldungen 25.800 26.758 27.808 29.558 31308 33.058 

04 davon: gültige Anmeldungen 25.800 26.500 27.550 29.300 31.050 32.800 

05 davon: Ablehnungen 0 258 258 258 258 258 

06 Zahl der Ende 2018: 
erfassten Sexarbeiter*innen  

 
32.800 

 
33.828 

 
34.878 

 
36.628 

 
38.378 

 
40.128 

 Stichtag 31.12.2018 32.800 „gültige Anmeldebescheinigungen“ 

2019 

01 Registrierte Sexarbeiterinnen 
Übertrag vom Vorjahr 

 
32.800 

 
32.800 

 
32.800 

 
32.800 

 
32.800 

 
32.800 

02 davon: Abmeldungen  bzw. 
Ablehnung von Verlängerung 

 
0 

 
3.280 

 
8.200 

 
16.400 

 
24.600 

 
32.800 

03 Neu-Anmeldungen 7.600 10.956 15.876 24.076 32.276 40.476 

04 davon: gültige Anmeldungen 7.600 10.880 15.800 24.000 32.200 40.400 

05 davon: Ablehnungen 0 76 76 76 76 76 

06 Zahl der Ende 2019 
erfassten Sexarbeiter*innen  

 
40.400 

 
44.784 

 
50.954 

 
60.704 

 
70.654 

 
80.604 

 Stichtag 31.12.2019 40.400 „gültige Anmeldebescheinigungen“ 

 

Zum Verständnis des Zustandekommens der Zahlenwerte in Tabelle 05 sollten folgende 

Erläuterungen hilfreich sein: 
 

Fluktuationsquote (im jeweils laufenden Jahr) 

 = Abmeldungen bezogen auf den Vorjahres-Übertrag (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) 
 

Zahl der Neu-Anmeldungen (im jeweils laufenden Jahr)  

 = Jahresdifferenz der „gültigen Anmeldebescheinigungen“ + Abmeldungen (bezogen auf das 

    Vorjahr) + Ablehnungen (bei Neu-Anmeldungen) 
 

Zahl der erteilten „gültigen Anmeldebescheinigungen“ (im jeweils laufenden Jahr) 

 = Jahresdifferenz der „gültigen Anmeldebescheinigungen“ + Abmeldungen (bezogen auf das 

     Vorjahr) 
  

Zahl der Ablehnungen von Neu-Anmeldungen (im jeweils laufenden Jahr) 

 = 1 % auf die Jahresdifferenz der „gültigen Anmeldebescheinigungen“ (= Betrag „x“)  
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Zahl der insgesamt bis zum Jahresende erfassten Sexarbeiter*innen 

 = Zahl der insgesamt bis zum Vorjahr erfassten Sexarbeiter*innen + Neu-Anmeldungen im  

                laufenden Jahr 

 

Tabelle 05 verdeutlicht anhand einer an reale Verhältnisse angelehnten Modellrechnung die 

Zahl der von 2017 bis 2919 im Zuge der Registrierung erfassten Sexarbeiter/Innen. Daraus 

ergibt sich: 

 

(1) Unterschied: Die Zahl der im Registrierungsprozess tatsächlich erfassten 

     Sexarbeiter*innen ist nicht identisch mit der Zahl der in der Bundesstatistik zum jeweiligen  

     Jahresende ausgewiesenen Zahl von Sexarbeiter*innen mit „gültiger     

     Anmeldebescheinigung“. 
 

(2) Grundsätzlich mehr erfasste gültig registrierte Sexarbeiter*innen: Die Zahl der im 

      Registrierungsprozess tatsächlich erfassten Sexarbeiter*innen ist größer als die in der  

      Bundesstatistik ausgewiesene Zahl der Sexarbeiter*innen mit „gültiger   

      Anmeldebescheinigung“. 
 

(3) Fluktuation maßgeblich: Die Zahl der im Registrierungsprozess tatsächlich erfassten 

      Sexarbeiter*innen variiert in Abhängigkeit von unterschiedlichen Fluktuationsquoten.  
 

(4) Sonderfall „Fluktuationsquote = 0 %“: Die Zahl der im Registrierungsprozess  

      tatsächlich erfassten Sexarbeiter*innen ist nur im Falle einer Fluktuationsquote von 0 %  

      (vgl. Spalte 01 in Tabelle 05) identisch mit der Zahl der in der Bundesstatistik  

      ausgewiesenen Zahl zum Jahresende vorliegender „gültiger Anmeldebescheinigung“.  

      Dieser Sonderfall spiegelt jedoch lediglich die methodischen Vorgaben der  

      Bundesstatistik (Ausblendung von Abmeldungen bzw. Ablehnungen in den Stichtags- 

      Erhebungen), ist aber in der Realität ohne jegliche Bedeutung. 
 

(5) Erhebliche Spannbreite bei tatsächlich erfassten Sexarbeiter*innen: In Abhängigkeit 

     von der jeweils vorliegenden, maßgeblichen Fluktuationsquote existiert eine  

     erhebliche Spannbreite bezüglich der Zahl tatsächlich erfasster Sexarbeiter*innen  
 

(6) Ergebnis: Die Zahl der staatlich erfassten Sexarbeiter*innen liegt in Abhängigkeit von  

      der bisherigen Dauer der Registrierung nicht unerheblich über der vom Statistischen  

      Bundesamt veröffentlichten Zahl der zum Jahresende per Stichtags-Erhebung  

      festgestellten gültigen Anmeldebescheinigungen.  

 

Die alljährlich vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Prostitutions-Statistik basiert auf 

einer Stichtags-Erhebung, die lediglich auf die zum 31.12. bestehende Zahl „gültiger 

Anmeldebescheinigungen abbildet. Als solche spiegelt sie ausschließlich die Konstellation 

einer 0-%-Fluktuation. Sie ist damit für die realen Verhältnisse der Prostitutionstätigkeit 

ebenso irrelevant wie das andere Extrem, die 100-%-Fluktuation, bei der im jeweils 

laufenden Jahr von einer vollständigen Ersetzung (100 %) aller im Vorjahr tätigen 

Sexarbeiter*innen ausgegangen wird. 

 

Erfahrungen aus der praktischen Arbeit mit Sexarbeiter*innen legen indes nahe, dass eine 

Fluktuation im niedrigen zweistelligen Bereich – also in einer Größenordnung zwischen  

10 % und 25 % – als realistisch anzusehen ist. Beispielhaft sei daher nachfolgend das 

Ergebnis der Konstellation „10-%-Fluktuationsrate“ für das Jahr 2018 erläutert: 

 

(1) Ausgangspunkt für die Berechnung der tatsächlich im Zuge der Registrierung erfassten  

     Sexarbeiter*innen sind die (vom Bundesstatistikamt veröffentlichten) Zahlen der „gültigen  

     Anmeldebescheinigungen“ (Vorjahr: 7.000, Ende 2018: 32.800). Daraus ergibt sich für  



22 
 

     2018 „rein rechnerisch“ ein Zuwachs von 25.800 gültigen Anmeldebescheinigungen. Wie  

     aber steht es um die Zahl der in diesem Jahr tatsächlich erfassten Sexarbeiter*innen? 
 

(2) Sollten sich 10 % der Sexarbeiter*innen des Vorjahres im laufenden Jahr 2018 aus der  

      Prostitutionstätigkeit zurückgezogen haben (= 700) und zudem in 1 % der Fälle (bezogen  

      auf die Jahres-Differenz der gültigen Anmeldebescheinigungen = 25.800) die Zulassung     

      zur Prostitutionstätigkeit abgelehnt worden sein (= 258), so müssten 2018 insgesamt  

      26.758 (= 25.800 + 700 + 258) Neu-Anmeldungen von Sexarbeiter*innen getätigt worden 

      sein, um am Ende des Jahres auf die Zahl von 32.800 gültige Anmeldebescheinigungen  

      zu kommen. 
 

(3) Die tatsächliche Zahl gültiger Neu-Anmeldungen läge damit im Jahr 2018 bei 26.500, was  

     die rein rechnerische Differenz von 25.800 um die Zahl der Abmeldungen (+ 700)  

     überschreitet. 
 

(4) Die Zahl der bis Ende 2018 im Zuge der Registrierung insgesamt erfassten  

     Sexarbeiter*innen ergibt sich durch Summierung der im Vorjahr insgesamt erfassten  

     Sexarbeiter*innen (7.070) und der im laufenden Jahr getätigten Neu-Anmeldungen  

     (+ 26.758). Mit insgesamt 33.828 erfassten Sexarbeiter*innen wäre die vom Statistischen 

     Bundesamt ausgewiesene Zahl der bis Ende 2018 erteilten 32.800 gültigen     

     Anmeldebescheinigungen also um 1.028 überschritten. 

 

Die tatsächliche Zahl der bislang im Zuge der Registrierung staatlich erfassten 

Sexarbeiter*innen ist infolge der selektiven Veröffentlichungspraxis des Statistischen 

Bundesamts der interessierten Öffentlichkeit gänzlich unbekannt. Dass die öffentliche 

Debatte über Ausmaß und staatliche Erfassung von Prostitutionstätigkeit sich hierzulande 

stattdessen an einer Konstellation orientiert, bei der die Zahl der Abmeldungen und der 

Ablehnungen von Prostitutionstätigkeit völlig ignoriert und eine diesbezügliche Fluktuation 

mit 0 % veranschlagt wird, ist kurios und reichlich seltsam. Man bezieht sich blind auf einen 

in der Realität nicht vorkommenden Sonderfall, der unter der Hand zur Norm erklärt wird. 

 

In Anbetracht der in Tabelle 05 sichtbar werdenden Größenordnungen und unter 

Zugrundelegung realistischer Voraussetzungen im Hinblick auf Fluktuationen im 

Zusammenhang von Abmeldungen und Ablehnungen dürfte die Gesamtzahl der bislang 

staatlich erfassten Sexarbeiter*innen die Zahl der Ende 2019 festgestellten 40.400 „gültigen 

Anmeldebescheinigungen“ um mindestens 5.000 bis 10.000 überschreiten.26 Diese nicht 

ganz unerhebliche Differenz zwischen der Zahl staatlich erfasster Sexarbeiter*innen und 

der Zahl aktuell mit „gültigen Anmeldebescheinigungen“ versehenen 

Sexarbeiter*innen nimmt mit fortschreitender Dauer des Registrierungsregimes zu.   

 

Bezieht man das Jahr 2020 mit ein – die Veröffentlichung der Zahl gültiger 

Anmeldebescheinigungen für dieses Jahr steht noch aus –, so dürfte die Zahl der staatlich 

                                                           
26 Noch nicht berücksichtigt ist hierbei die vielfach berichtete Tatsache, dass Sexarbeiter*innen zwar die §-10-

Gesundheitsberatungen in Anspruch nehmen und damit staatlich erfasst werden, ohne sich anschließend bei 

den Ordnungsbehörden der jeweiligen Kommune final registrieren zu lassen. Nur letzteres aber findet Eingang 

in die Statistik der amtlichen Stellen und des Statistischen Bundesamts. Allein in einer Stadt wie Frankfurt/Main 

überschritt die Zahl der bei den Gesundheitsämtern erfassten Sexarbeiter*innen die Zahl der bei der örtlichen 

Ordnungsbehörde registrierten Sexarbeiter*innen 2018 um rund 20 %. Ähnliches – wenn auch mit geringerer 

Größenordnung – wird auch aus anderen Kommunen berichtet. Dass die spätere Registrierung aufgrund der 

großen Mobilität in der Sexarbeit schließlich in anderen Kommunen nachgeholt worden wäre, ist theoretisch 

denkbar. Allerdings ist nicht bekannt, dass in anderen Kommunen die Zahl der beim Ordnungsamt registrierten 

Sexarbeiter*innen die Zahl der bei der dortigen Gesundheitsbehörde nach § 10 ProstSchG beratenen 

Sexarbeiter*innen überschritten hat, was dann ja eigentlich der Fall sein müsste. 
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erfassten Sexarbeiter*innen bei rund 50.000 bis 60.000 der maximal 90.00027 hierzulande 

tätiger Sexarbeiter*innen liegen. Somit ist realistischerweise davon auszugehen, dass nach 

dreieinhalb Jahren Sexarbeiter*innen-Registrierung mittlerweile knapp zwei Drittel von ihnen 

im Zuge der 2017 eingeführten Registrierungspraxis staatlich erfasst worden sind.  

 

Sollte das Prostituiertenschutzgesetz mit Blick auf den proklamierten „Schutz“ von 

Sexarbeiter*innen möglicherweise als „wirkungslos“ erscheinen, so lässt sich Gleiches mit 

Blick auf dessen repressive Komponente nicht behaupten: Die Entrechtung von 

Sexarbeiter*innen schreitet mit jedem Tag, den dieses Gesetz in Kraft ist, voran.     

 

 ZWISCHENERGEBNISSE II 

 
 
 
M 
E 
R 
K 
B 
L 
A 
T 
T 

 

(1) Die in der veröffentlichten Prostitutions-Statistik angegebene Zahl „gültiger Anmeldebescheinigungen“ 

      erlaubt keine Rückschlüsse auf die Zahl staatlich erfasster bzw. neu registrierter Sexarbeiter*innen. 
 

(2) Der „Zwischenbericht“ der Bundesregierung zum ProstSchG ist außerstande, für die voneinander 

      abweichenden Daten der „Teilstatistiken“ zu Prostitution eine plausible Erklärung zu liefern. 
 

(3) Die offizielle Prostitutions-Statistik kann aufgrund des Verzichts auf die Erfassung von „Abmeldungen“ 

     keine Auskunft geben über die Zahl staatlich erfasster bzw. jährlich neu registrierter Sexarbeiter/innen. 
 

(4) Die Zahl der staatlich erfassten als auch der jährlich neu registrierten Sexarbeiter*innen fällt  

     grundsätzlich höher aus die Differenz der Jahresendbestände „gültiger Anmeldebescheinigungen“ in  
     der veröffentlichten Prostitutions-Statistik. 
 

(5) Die öffentliche Debatte über das Ausmaß der staatlich erfassten Prostitutionstätigkeit orientiert sich 

      kurioserweise an einer in der Realität nicht vorkommenden Konstellation, die Abmeldungen und  
      Ablehnungen von Prostitutionstätigkeit völlig ausblendet und die diesbezügliche Fluktuation mit 0 %  
      veranschlagt. 
 

(6) Auf Grundlage einer Missachtung des Prozesscharakters der Sexarbeiter-Registrierung befördert das  

     Statistische Bundesamt gezielt den falschen Eindruck, die Zahl „gültiger Anmeldebescheinigungen“ sei  
     identisch mit der Zahl staatlich erfasster Sexarbeiter*innen. 
 

(7) Unter Berücksichtigung einer realistischen Fluktuationsquote im Zusammenhang mit „Abmeldungen“  

      und „Ablehnungen“ von Anmeldungen dürften bislang zwischen 50.000 und 60.000 der maximal 
      90.000 hierzulande tätigen Sexarbeiter*innen per Zwangsregistrierung staatlich erfasst worden sein. 
 

 

 

Fortsetzung folgt. 

                                                           
27 vgl. Doña Carmen e.V. , In Deutschland arbeiten 90.000 Sexarbeiter/innen – Schätzungen und 
Schlussfolgerungen aufgrund einer Modellrechnung, März 2020, https://www.donacarmen.de/wp-
content/uploads/90.000-Sexarbeiterinnen-in-Deutschland-DEF.pdf 
 

https://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/90.000-Sexarbeiterinnen-in-Deutschland-DEF.pdf
https://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/90.000-Sexarbeiterinnen-in-Deutschland-DEF.pdf



